
I N F O R M AT I O N S B L A T T
Genehmigung eines GartenwasserzÄhlers

Liebe MitbÄrgerinnen und MitbÄrger,

gemÅÇ É 25 der EntwÅsserungssatzung werden Wassermengen, die nicht als 
Abwasser der Abwasseranlage zugefÄhrt werden, auf Antrag bei der Bemes-
sung der AbwassergebÄhren berÄcksichtigt. Der Nachweis ist mittels eines 
SonderwasserzÅhlers zu erbringen. Der private ZÅhler muss gÅltig geeicht 
sein. Alle Aufwendungen fÄr Anschaffung, Einbau oder Austausch hat der Ge-
bÄhrenpflichtige selbst zu tragen. Der SonderwasserzÅhler muss nach Ablauf 
der EichgÄltigkeit ausgetauscht werden.

Diese SonderwasserzÅhler sind ausschlieÇlich nach Weisung der Stadt, min-
destens einen Meter hinter den fÄr die Messung des Verbrauches aus Ñffentli-
chen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zu setzenden allgemeinen 
WasserzÅhlern, fest in die Leitung zu installieren. AufsatzzÅhler fÄr Wasser-
hÅhne sind nicht zugelassen.

Der GrundstÄckseigentÄmer und der Abwassereinleiter haben weiter gegenÄber 
der Stadt vor Beginn des Rechnungszeitraumes schriftlich zu erklÅren, dass 
durch diese SonderwasserzÅhler nur solche Frischwassermengen geleitet wer-
den, die der Abwasserbeseitigungsanlage nicht zugefÄhrt werden. FÄr den Fall, 
dass ein WasserzÅhler offenbar nicht richtig oder Äberhaupt nicht anzeigt, gilt 
die aufgrund vorangegangener oder spÅterer WasserzÅhlerablesung festge-
stellte Verbrauchsmenge als Grundlage fÄr die Berechnung. Die Sonderwas-
serzÅhler werden einmal jÅhrlich mit einem Formular selbst abgelesen. Von 
dem Einbau des SonderwasserzÅhlers, der sach- und fachgerecht auszufÄhren 
ist, ist die Stadt zu unterrichten. Als Nachweis fÄgen Sie bitte die Rechung bei 
(eine Kopie ist ausreichend).

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter der Stadtwerke 
gerne telefonisch zur VerfÄgung.
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Mit freundlichen GrÄÇen
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